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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das badische 
Staatstheater Karlsruhe aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber 
hinaus) für das badische Staatstheater aufzuwenden (aufgeschlüsselt nach In-
vestitionen und laufenden Zuschüssen);

2.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die würt-
tembergischen Staatstheater Stuttgart aufgewendet hat und welche Mittel sie 
zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzpla-
nung bzw. darüber hinaus) für das württembergische Staatstheater aufzuwen-
den (aufgeschlüsselt nach Investitionen und laufenden Zuschüssen);

3.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Natio-
naltheater Mannheim aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber 
hinaus) für das Nationaltheater aufzuwenden (aufgeschlüsselt nach Investitio-
nen und laufenden Zuschüssen);

4.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die weite-
ren kommunalen Theater (Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Pforzheim, Ulm, 
Heilbronn und Aalen) aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber 
hinaus) für die kommunalen Theater aufzuwenden (aufgeschlüsselt nach Inves-
titionen und laufenden Zuschüssen je Theater);
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 5.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die Lan-
desbühnen in Bruchsal, Esslingen und Tübingen-Reutlingen aufgewendet hat 
und welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mit-
telfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für die Landesbühnen auf-
zuwenden (aufgeschlüsselt nach Investitionen und laufenden Zuschüssen je 
Landesbühne);

 6.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Thea-
ter Lindenhof, die Schauspielbühne Stuttgart und das Theater Marienbad auf-
gewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 
2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für diese auf-
zuwenden;

 7.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die Frei-
licht- und Festspiele aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darü-
ber hinaus) für die Freilicht- und Festspiele aufzuwenden (bitte nach Freilicht- 
bzw. Festspiel aufteilen);

 8.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für Orchester 
(Stuttgarter Philharmoniker, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Süd-
westdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim, Württembergische Phil-
harmonie Reutlingen, Kammerorchester e. V. Stuttgart, Kurpfälzische Kam-
merorchester e. V., Mannheim, Freiburger Barockorchester) aufgewendet hat 
und welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, 
mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus je Orchester) für Orchester 
aufzuwenden; 

 9.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für kleinere 
Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele 
bei nichtstaatlichen Bühnen aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig 
plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. 
darüber hinaus) für diese aufzuwenden; 

10.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Ama-
teurtheaterwesen sowie die Förderung des Tanzes aufgewendet hat unter Dar-
legung, welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, 
mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für diese aufzuwenden. 

7.9.2023

Dr. Schütte, Sturm, Dr. Becker, Deuschle, Dr. Preusch, Wolf CDU

B e g r ü n d u n g

Theater, Musik und Kultur spiegeln die gesellschaftlichen Ereignisse und bie-
ten Raum, Ideen auszuarbeiten und sich kritisch mit ihnen zu beschäftigen. Es 
ist eine Möglichkeit, sich persönlich auszudrücken und auch weiterzuentwickeln. 
Theater, Musik und Kultur sollen in der Breite wie auch in der Spitze für alle ein 
Erlebnis sein. Nicht nur in den großen Staatstheatern, sondern auch in den Kultur-
einrichtungen vor Ort. Mit diesem Antrag soll deshalb dargestellt werden, wie 
breit die Unterstützung von Theater, Musik und Kultur in Baden-Württemberg ist.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5355

3

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 2. November 2023 Nr. MWK51-0141.5-39/7/5 nimmt das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

 1.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das badi-
sche Staatstheater Karlsruhe aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig 
plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. 
darüber hinaus) für das badische Staatstheater aufzuwenden (aufgeschlüsselt 
nach Investitionen und laufenden Zuschüssen);

 2.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die würt-
tembergischen Staatstheater Stuttgart aufgewendet hat und welche Mittel sie 
zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzpla-
nung bzw. darüber hinaus) für das württembergische Staatstheater aufzuwen-
den (aufgeschlüsselt nach Investitionen und laufenden Zuschüssen);

 3.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Natio-
naltheater Mannheim aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. dar-
über hinaus) für das Nationaltheater aufzuwenden (aufgeschlüsselt nach In-
vestitionen und laufenden Zuschüssen);

 4.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die weite-
ren kommunalen Theater (Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Pforzheim, Ulm, 
Heilbronn und Aalen) aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darü-
ber hinaus) für die kommunalen Theater aufzuwenden (aufgeschlüsselt nach 
Investitionen und laufenden Zuschüssen je Theater);

 5.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die Lan-
desbühnen in Bruchsal, Esslingen und Tübingen-Reutlingen aufgewendet hat 
und welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mit-
telfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für die Landesbühnen auf-
zuwenden (aufgeschlüsselt nach Investitionen und laufenden Zuschüssen je 
Landesbühne);

 6.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Theater 
Lindenhof, die Schauspielbühne Stuttgart und das Theater Marienbad auf-
gewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 
2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für diese auf-
zuwenden;

 7.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für die Frei-
licht- und Festspiele aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig plant 
(gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. dar-
über hinaus) für die Freilicht- und Festspiele aufzuwenden (bitte nach Frei-
licht- bzw. Festspiel aufteilen);

 8.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für Orchester 
(Stuttgarter Philharmoniker, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Süd-
westdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim, Württembergische Philhar-
monie Reutlingen, Kammerorchester e. V. Stuttgart, Kurpfälzische Kammeror-
chester e. V., Mannheim, Freiburger Barockorchester) aufgewendet hat und wel-
che Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger 
Finanzplanung bzw. darüber hinaus je Orchester) für Orchester aufzuwenden; 

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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 9.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für kleinere 
Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele 
bei nichtstaatlichen Bühnen aufgewendet hat und welche Mittel sie zukünftig 
plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, mittelfristiger Finanzplanung bzw. 
darüber hinaus) für diese aufzuwenden; 

10.  welche Mittel das Land Baden-Württemberg seit 2011 jährlich für das Ama-
teurtheaterwesen sowie die Förderung des Tanzes aufgewendet hat unter Dar-
legung, welche Mittel sie zukünftig plant (gemäß Doppelhaushalt 2023/2024, 
mittelfristiger Finanzplanung bzw. darüber hinaus) für diese aufzuwenden. 

Die Fragen 1 bis 10 werden gemeinsam beantwortet. 

Auf die als Anlage beigefügte Tabelle wird Bezug genommen.

Die Beträge zur Beantwortung wurden anhand der tatsächlichen Ist-Ergebnisse 
2015 bis 2022 ermittelt bzw. dem Staatshaushaltsplan 2023/2024 – Einzelplan 14 
– entnommen und in der Tabelle zusammengefasst.

Vor dem Hintergrund der Aufbewahrungsfrist wurde der Erhebungszeitraum ana-
log zu Drucksache 17/5339, die schon beantwortet ist, auf 2015 bis 2022 abgeän-
dert.

Dargestellt sind die regelmäßigen institutionellen Förderungen, Sonderzuschüsse 
(Kap. 1481 TG 97 „Sonderbewilligungen insbesondere für die nichtstaatlichen 
Bühnen“) und Investitionskosten. 

Darüber hinaus bekommen die dargestellten Einrichtungen auch immer wieder 
Projektförderungen aus verschiedenen Förderprogrammen des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu berücksichtigen ist bei der Interpretation der Daten, dass die Jahre 2020 bis 
2022 „Coronajahre“ waren. 

Die Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 ist noch nicht finalisiert und be-
schlossen. Die Angaben zu den Jahren 2025 und 2026 beziehen sich deshalb auf 
die Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026.

Darüber hinausgehende Veränderungen der Bedarfe sowie der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel können erst im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungen 
erörtert und benannt werden.

Olschowski
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5355

5

A
nl

ag
e



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5355

6



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5355

7


	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 /
	11.9.2023
	Antrag
	der Abg. Dr. Albrecht Schütte und Andreas Sturm u. a. CDU
	und
	Stellungnahme
	des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
	Landesunterstützung für Theater und Orchester 
	in Baden-Württemberg


